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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Informationsvorlage 
 

Vorlage Nr.: BÜA/0092/2020 
 

Federführung: Bürgeramt Datum: 27.10.2020 

 
 

Gremium Termin Status 

Verkehrsausschuss 17.11.2020 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Verkehrsangelegenheiten; 
Antrag zur Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung für die LAU29 
Rasch, Schleifmühlstr. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Mit Schriftsatz vom 06.02.2020 beantragt der SV Rasch e.V., vertr. durch den Vors. ………, die 
Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung in Form einer Tempo 30-Zone für die 
Schleifmühlstr in Rasch. Ferner liegt ein Doppelantrag der Grünen vom 06.11.2019 sowie vom 
04.08.2020 ebenfalls für die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung vor.  
 
Die Schleifmühlstraße fällt als Kreisstraße, hier der KrLAU29, in die Zuständigkeit des 
Landratsamtes Nürnberger Land, als Untere Straßenverkehrsbehörde. Die Anträge wurden 
deshalb allesamt an das LRA Nürnberger Land zur dortigen Entscheidung weitergeleitet.  
 
Zwischenzeitlich liegt eine ausführliche Stellungnahme dieses Fachamtes vor, die als Anlage 
dieser Sitzungsladung nachrichtlich mit beigefügt ist. Die Ablehnung des Antrages erfolgt dabei 
aus mehreren Gründen. Details wollen Sie bitte der Anlage entnehmen.  
 
Die Anordnung zur Aufstellung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen ist nur 
zulässig, wenn die sachlichen Voraussetzungen des § 45 StVO Maßnahmen erfordern, diese 
Maßnahmen nach pflichtgemäßen Ermessen (u.a. sachgerechte Erwägungen, allgemeine 
Grenzen der Ermessenbestätigung wie Grundsatz der Verhältnismäßigkeit) erforderlich, 
geeignet und verhältnismäßig sind, sowie die Schranke des § 45 Abs. 9 StVO beachtet ist.  
 
Diese Vorlage dient zur Information des Gremiums.  
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